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Arbeits- und Gesundheitsschutz

im modernen Büro

Vortrag anlässlich der Hausmesse
der Firma

büro…Zimmermann
am 10. November 2010

in Dippoldiswalde

Gesetzliche Grundlagen

EU
Gesetzliche

Unfall-
versicherung

Deutsch-
land

Rahmenrichtlinie
89 / 391 / EWG

Arbeitsschutz-
gesetz

Unfallverhütungs-
vorschrift

„Grundsetze der
Prävention“

BGV A1
Betriebs-

sicherheits-
richtlinie

89 / 655 / EWG

Bildschirm-
richtlinie

90 / 270 / EWG

Betriebs-
sicherheits-
verordnung

Bildschirm-
arbeits-

verordnung

BGI 650
Berufsgenossen-

schaftliche
Information

Anwendungsbereich
§ 1 Bildschirmarbeitsverordnung

(1) ... für die Arbeiten an Bildschirmgeräten. (... Umfassend und schließt 

grundsätzlich alle Arten von Tätigkeiten ...ein) 

(2) ... gilt nicht für Arbeiten

1. Bedienerplätze von Maschinen o. Fahrerplatzen

2. An Bord von Verkehrsmitteln

3. Datenverarbeitung, Benutzer die Öffentlichkeit
4. Geräte mit ortveränderlichen Gebrauch (Notebooks)

5. Rechenmaschinen, Registrierkassen etc.

6. klassische Schreibmaschine

(3) ... nicht Betriebe, nach Bundesbergbaugesetzt

(4) ... Ausnahmen Bundeskanzleramt, Ministerium....
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Begriffsbestimmung

Bildschirme

• Einrichtung zur Anzeige von Zeichen, Grafiken 
oder Bildern

• unterschiedliche Darstellungsverfahren
z.B. Plasmaanzeigen

• unterschiedliche Darstellungsarten
- dunkle Zeichen heller Grund
- helle Zeichen dunkler Grund 

Begriffsbestimmung

Bildschirmgeräte • Funktionseinheit aus Bildschirm, Tastatur oder
Eingabemittel sowie Steuereinheit (Rechner)

• ist mit einer Software ausgerüstet
• auch Schreibmaschinen mit mehrzeiliger Anzeige

Kein Bildschirmgerät ist:
• hauptsächlich zur Benutzung durch die Öffentlichkeit
(z.B.: Info. O. Buchungsterminals)

• Fernsehgeräte o. Monitore zu Überwachung
• Rechenmaschinen, Registrierkassen o. Geräte mit einer 
kleinen Daten- o. Messwertanzeige (z.B.: Kopierer, Digitaluhr)

• Schreibmaschinen mit kleiner Datenanzeige 

Begriffsbestimmung

Notebooks sind nicht für die regelmäßige Benutzung an einem 
Büroarbeitsplatz geeignet, wenn sie nicht 

• die sicherheitstechnischen
• arbeitsmedizinischen und
• ergonomischen Forderungen 
erfüllen.

Sonstige Eingabemittel • Maus
• Rollkugel
• Berührungsbildschirm
• Lichtstift
• Scanner
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Begriffsbestimmung

Bildschirmarbeitsplatz räumlicher Bereich im Arbeitssystem 
einschließlich der unmittelbaren Arbeits-
Umgebung und sonstigen Arbeitsmitteln
(Büro-; CAD-Arbeitsplatz; Arbeitsplatz zur Softwareerstellung 
u. –prüfung; Arbeitsplatz zur Gestaltung u. Aufbereitung von
Texten, Bildern u. Grafiken) 

Büroarbeitsplatz Ist ein Arbeitsplatz, an dem Informationen
erzeugt, erarbeitet, bearbeitet, ausgewertet 
oder weitergeleitet werden.

Arbeitsumgebung die physikalischen, chemischen und 
biologischen Faktoren am Arbeitsplatz
(Platzbedarf, Abmessungen des Arbeitsraums, Belüftung, 
Klima im Raum, Beleuchtung, Farbgestaltung, Lärm)

• Körperliche Belastung
• Belastung der Augen u. des Sehvermögens
• Psychische Belastung

Arbeitsschutzgesetz      § 5
(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung ... Gefährdung zu ermitteln,

...
(2) ... Beurteilung ... der Tätigkeiten vorzunehmen.....

(2) Eine Gefährdung ... durch
- Gestaltung u. Einrichtung des Arbeitsplatzes u. – stätte
- physikalische, chem. u. biologische Einwirkungen
- Gestaltung, Auswahl u. Einsatz der Arbeitsmittel etc.
- Gestaltung von Arbeits- u. Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen
u. –zeiten u. deren Zusammenwirken

- unzureichende Qualifizierung u. Unterweisung der Beschäftigten 
auszuschließen.

Gefährdung:

Körperliche Belastung
Grundsätzlich = belastungsarme Arbeitsplätze

Körperliche Belastung
• ungünstige Körperhaltung
• einseitige Belastung
• unzureichende Arbeitsmittel
• unzureichende Arbeitsorganisation

Betroffen
• Schulter – Arm – Bereich
• Lendenwirbel
• aber auch andere Körperregionen

Ursache (in der Regel)
•Trainings- und Bewegungsmangel
(Ungleichgewicht zwischen körper-
lichen Belastung und muskulären 
Trainingszustand)

Risiko Faktoren

- psychosoziale Belastung
- fehlende Arbeits-
zufriedenheit

- monotone Arbeitsinhalte
- ergonomische Arbeits-
platzdefizite

- außerberufliche 
Faktoren
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Täglicher Arbeitsablauf

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung  G 37

Belastung der Augen
durch

- ungünstige Arbeitsplatzgestaltung
- ungünstige Lichtverhältnisse
- störende Blendung
- mangelhafte Zeichendarstellung
- unzureichende Korrektur des Sehvermögens

Verstärkung durch Augenerkrankungen
- Eintrübung der Augenlinse
- Veränderung der Augenachse (Schielfehler)
- Veränderung o. Erkrankung der Netzhaut 
(z.B. Zuckerkrankheit o. Bluthochdruck)

Arbeitsmedizinische Vorsorge
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Sehhilfen

Psychische Belastung

Arbeitsaufgabe
z.B.: Handlungsspielraum
Entscheidungsspielraum

Ganzheitlichkeit
Aufgabenvielfalt

Arbeitsumgebung
z.B.: Lärm

Klima
Beleuchtung Arbeitsorganisation

z.B.:Kompetenzen
Hierarchien

Führung
Unternehmenskultur

Arbeitsprozesse
Arbeitzeit

Informationen

Arbeitsmittel
z.B.: Arbeitstisch

Arbeitsstuhl
Computerhardware

Software

Soziale Faktoren
z.B.: Kommunikation

Betriebsklima
Kunden Privates 

Lebensumfeld

Gestaltungshinweise zur Büroarbeit (1)
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Gestaltungshinweise zur Büroarbeit (2)

Gestaltungshinweise zur Büroarbeit (3)

Gestaltungshinweise zur Büroarbeit (4)
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Anforderungen 
an die Gestaltung von Bildschirm- u. Büroarbeitsplätzen

Arbeitsmittel (auch Software) müssen gebrauchstauglich sein, 
d. h. sie sollten gewährleisten, dass Arbeitsaufgaben effektiv, 

effizient und zufriedenstellend erledigt werden könne.

Kriterien:
• Verwendung geeigneter Werkstoffe
• Vermeidung von Gefahren durch bewegliche Teile
• Einhaltung der sicheren Ausführung von Oberfläche,
Ecken und Kanten

• Gewährleistung ausreichender Standsicherheit
• Vermeidung von Gefahren durch elektrische Energie
• Berücksichtigung ergonomischer Gestaltungskriterien
• Verfügbarkeit geeigneter Benutzerinformationen

Kriterien der Gestaltung (1)

Geeigneter Werkstoff

• bei bestimmungsgemäßer Verwendung physikalische

und chemische Beanspruchung standhalten u. zu keinen

schädlichen Wirkung führen

• keine unzuträgliche Wärmeableitung zulassen

• Negativ Beispiel: Oberflächen von Arbeitsplatten, Sitz-

flächen, Armauflagen ...

aus Glas oder Metall

Kriterien der Gestaltung (2)

Bewegliche Teile

• nicht zugänglich o. nicht berührt werden können

• nicht unbeabsichtigt Lösen oder herabfallen

• Normung von Schutzeinrichtungen, wie Verkleidung, 

Verdeckung und Umbauung

• Reichweite von Personen und d.f. abzuleitender 

Sicherheitsabstand 

z.B.: Lüfter, Aktenvernichter ...
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Kriterien der Gestaltung (3)

Ausführung von Oberflächen, Kanten u. Ecken

• durch Formgebung o. Behandlung so gestalten, dass

eine Verletzung vermieden wird

• Entgraten, Umbördeln o. Gestalten von Kanten und Ecken

• wenn Möglich Kantenradius > 2 mm (besser > 3 mm)

Ausreichende Standsicherheit

• bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine Gefahr

Elektrische Energie

• bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine Gefahr

Kriterien der Gestaltung (4)

Ergonomische Gestaltungskriterien

• physischen u. psychischen Gegebenheiten des Menschen 

angepasst und einseitige hohe Belastung vermeiden

• Stellteile und Vorrichtungen ergonomisch gestalten

• Verstellungen müssen leicht u. bei häufigen Wechsel schnell 

vorgenommen werden können

• nicht unbeabsichtigt verstellen oder verändern

Kriterien der Gestaltung (5)

Benutzerinformationen

• Angaben über das Erzeugnis

• Angaben zum Einsatzort

• Angaben über Transport, Lagerung, Aufstellung, Anbringen und

Abbau

• Angaben über bestimmungsgemäße, sachgerechte und sichere

Verwendung

• Angaben zur Instandsetzung
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Bildschirmgerät

Kathodenstrahlröhren-
anzeige

CRT

Flüssigkristall-
anzeige

LCD

von der Sehrichtung
weitgehend unabhängig

abhängig von der 
Sehrichtung 

Leuchtdichte (Helligkeit der Anzeige)
Kontraste und Farbe

Norm DIN EN ISO 13406-2

4 Sehrichtungs-Bereichklassen

Sehrichtungs - Bereichsklassen

Vor- und Nachteile von LCD - Bildschirmen
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Bildschirmgerät (Monitor)

Bildschirmgerät

Bildschirmgerät
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Mindestgrößen von Bildschirmgeräten

Anforderungen an den Monitor

Tastatur
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Tastatur 

Sonstige Arbeitsmittel - Benutzergruppe

Für möglichst großer Kreis von Benutzern mit unterschiedlichen Körpergrößen
geeignet   (in Deutschland 1,51 bis 1,91 m Körperhöhe) 

d.h. individuelle Lösungen

Referenz-Körperhaltung

Diese Haltung ist weder optimal noch für die Dauer!

Anforderung an den Arbeitstisch
• Standsicherheit

(Belastung an ungünstiger Stelle mit 750 N nicht kippen;
Steharbeitstisch bzw. Stehpult 250 N)

• Stabilität 
(ausreichende Festigkeit, Dauerhaftigkeit, Steifigkeit und Vermeidung
von Schwingungen) 

• bewegter Teile
(Zwischenräume beweglicher Arbeitsflächen </= 8 mm oder >/= 25 mm,
Neigung der Arbeitsflächen </= 8°)

• elektrische Energie
(Stolpergefahr durch freiliegende Leitungen)

• Oberfläche
(kratz- und abriebfest sowie beständig gegen Zigarettenglut und chemische 
Einflüsse)

• Benutzerinformation
(wenn besondere Ausstattungsmerkmale z.B.: verschiebbare Arbeitsplatte;
müssen Info‘s vorliegen)

Durch Anstößen bei manuellen Schreibarbeit
o. Einsatz von Druckern etc.  



Mittwoch, 10.November 2010

Erstellt: IAS-ST/ Herr Rudolf, Tel. 0351/ 
8309585 13

Arbeitstisch - Mindestmaße

Größe der Arbeitsfläche

Arbeitstisch bzw. -fläche

Anhang der Bildschirmarbeitsverordnung
Der Arbeitstische bzw. die Arbeitsfläche muss eine ausreichende große und 
reflexionsarme Oberfläche... und eine flexible Anordnung des Bildschirmgeräts,

der Tastatur, des Schriftgutes und der sonstigen Arbeitmittel ermöglichen.
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Anforderung an den Arbeitsstuhl
Der Büroarbeitsstuhl soll die natürliche Haltung des Menschen im sitzen 
unterstützen und im angemessenen Verhältnis zur Arbeitsaufgabe 
Bewegungen fördern.

Auswahlkriterien: - individuelle Anpassung wird ermöglicht
- wechselnde Sitzhaltungen werden ermöglicht
- der Körper wird in allen Sitzpositionen gut abgestützt
- es treten keine Durchblutungsstörungen der Beine auf
- das Verletzungsrisiko wird minimiert

Arbeitsstuhl

Arbeitsumgebung

Platzbedarf
Arbeitsfläche: 1,60 x 0,80 m
Bewegungsfläche: 1,50 x 1,00 m
Verkehrswege:

bis 5     Benutzer 0,80 m
bis 20   Benutzer 0,93 m
bis 100 Benutzer 1,25 m

Verbindungsgänge: 0,60 m
Bedienungsgang: 0,50 m
Fläche je Arbeitsplatz 8 bis 10 m²
Fläche im Großraumbüros  12 bis 15 m²
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Beleuchtung
Die Qualität der Beleuchtung wirkt sich auf das Leistungsniveau des 
Menschen aus. Sie ist entscheidend dafür, wie genau und wie schnell 
Details, Farben und Formen erkannt werden. Außerdem beeinflusst die
Beleuchtung Aktivitätsniveau und Wohlbefinden der Versicherten.

Lichttechnische 
Gütemerkmale: 

- Beleuchtungsniveau
- Leuchtdichteverteilung
- Begrenzung der Direktblendung
- Begrenzung der Reflexblendung
- Lichtrichtung u. Schatten
- Lichtfarbe u. Farbwiedergabe
- Flimmerfreiheit

Blendung

Direktblendung Reflexblendung

- kann durch helle Flächen, z.B. von
Leuchten, Fenstern o. beleuchteten
Flächen, im Gesichtsfeld auftreten u.
muss begrenzt werden.

- entstehen durch Spiegelungen hoher
Leuchtdichten auf glänzenden Flächen,
z.B. auf dem Bildschirm.

Anordnung von Bildschirmarbeitsplätzen
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Lärm
Beurteilungspegel für überwiegend geistige 
Tätigkeiten, z. B.:

- hohe Komplexität mit 
entsprechenden Schwierigkeiten

- schöpferisches Denken
- Entscheidungsfindung
- Problemlösungen
- einwandfreie Sprachverständlichkeit

Auch Geräusche weit unterhalb der 
Grenzwerte können unangenehm
und lästig wirken. z. B.:

- Informationsgehalt von 
Geräuschen

- Höhe des Schalldruck-
pegel

- Zusammensetzung des 
Frequenzspektrums

- zeitliche Verteilung des
Lärms

Raumklima

Ein behagliches Raumklima herrscht vor, wenn Lufttemperatur,
Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung und Wärmestrahlung im Raum
Als optimal empfunden werden.

Behaglichkeit = individuell
abhängig von

- Aktivitätsgrad
- Bekleidung
- Aufenthaltsdauer im Raum
- tages- u. jahreszeitliche Schwankungen
- persönlichen Empfinden

Raumklima im Sommer

?

Bei höheren Außentemperaturen über 26 °C ist eine 
Raumtemperatur von 21/22 °C nicht erfüllbar. Dann gilt 
die Empfehlung, dass der Temperaturunterschied nicht 
mehr als 6 Grad betragen soll.   

Tipps: (wenn möglich)
- früh morgens Lüften
- Nachts Fenster geöffnet lassen
- Jalousien (außen angebracht besser als
innen schwarze Folie) 

- Schatten (ein Vorhang ist besser als Nichts)
- Sommerliche, lockere u. luftige Kleidung die Wärme 
und den Schweiß absorbiert, die Kleidung sollte die 
Beine u. Arme bedecken 

- Ventilator wenn individuell als angenommen empfunden
- viel Trinken (Wasser, Tees o. Saft; nicht eiskalt, kein 
Alkohol

- Abkühlung vor und/oder nach der Arbeit ( Vorsicht nicht
leichtsinnig werden (Haut abkühlen)
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Strahlung (1)

Die Strahlung muss – mit Ausnahme
des sichtbaren Teils des elektromag-
netischen Spektrums – so niedrig ge-
halten werden, dass sie für Sicherheit
und Gesundheit der Benutzer des 
Bildschirmgerätes unerheblich ist.

Die von der Stromversorgung hervorge-
rufenen Felder entsprechen den sonst 
im Haushalt oder Büro auftretenden 
Feldern.

Strahlung (2)

Nach dem derzeitigen Stand der Technik, Arbeits-
medizien und Hygiene liegen keine gesicherten
Erkenntnisse darüber vor, dass Felder dieser 
Größenordnungen negative Auswirkungen auf die
Gesundheit haben können.

Infrarot – Strahlung u. Ultraviolette Strahlung

Im Vergleich zur künstlichen und natürlichen
Beleuchtung am Arbeitsplatz machen diese 
Strahlungen nur einen unerheblichen Bruchteil 
aus und sind deshalb zu vernachlässigen.

Software - Ergonomie
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Aufgabenangemessenheit

Negativbeispiel

Steuerbarkeit

Auswahl-
möglichkeiten

Fehlertoleranz

Aufgabenangemessenheit

Erwartungskonformität

Maskengestaltung

Mitwirkung



Mittwoch, 10.November 2010

Erstellt: IAS-ST/ Herr Rudolf, Tel. 0351/ 
8309585 19

BetrSichV
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esetz


